
1 Wird der Gemeinderat zum zweiten Male zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf 
die Zahl der Erschienenen beschlußfähig. Bei der zweiten Einladung muß auf diese Bestimmung hingewiesen werden (Art. 47 Abs. 3 
GO). 

 

Gemeinde Hohenkammer 
 

 

Einladung zur Einladung zur Einladung zur Einladung zur     
SiSiSiSittttzungzungzungzung    

 

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Hohenkammer  findet am  

Dienstag, den 13.01.2015 um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, 
Petershauser Str. 1, statt.  
 

Hierzu lade ich Sie ein. Sollten Sie aus einem dringenden Grund nicht anwesend sein 

können, so wird um Mitteilung mit Angabe des Grundes bis spätestens vor Beginn der 

Sitzung gebeten. 
 

TagesordnungTagesordnungTagesordnungTagesordnung1111

 

  1.  Genehmigung der Sitzungsniederschrift Nr. 12 vom 16.12.2014 öffentlicher Teil 
 

  2. DSL-Ausbau in den bisher nicht berücksichtigten Gebieten der Gemeinde Hohenkam-
mer  (Herr Räbiger) 
 

  3. 
 

Bauanträge 

  3.1. BA-Nr. 01/2015 Antrag auf Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage und Carport in 
85411 Hohenkammer, Bajuwarenring 30; Fl. Nr. 103/12 Gemarkung Hohenkammer 
 

  4. Aufstellung eines Bebauungsplanes der Gemeinde Paunzhausen für das Gebiet „Frauen-
holz“; Erneute Auslegung nach § 3 Abs. 3 BauGB 
 

  5. Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 28 der Gemeinde Reichertshausen „Gewerbe-
gebiet Grafing“ und 6. Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren; 
Beteiligung als Träger Öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
 

  6. Antrag auf Kiesabbau bzw. eingeschränkter Kiesabbau in 85411 Hohenkammer, OT 
Untermarbach; Fl. Nr. 1254 Gemarkung Hohenkammer 
 

  7. Bekanntgabe der Jahresrechnung 2013 der Gemeinde Hohenkammer 
 

  8. Verschiedenes: Informationen für den Gemeinderat 
 

 
 
 
        Hohenkammer, 05.01.2015                                               Johann Stegmair, 1. Bürgermeister 
 


